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Oberkriegskommissariat

3000 Bern 25, Dezember 1972

Verpflegungswesen
(Weisungen und fach technische Informationen)

aè 1.1. 73

1. Lze/er««g t>o« T/e/&«7>//>rot2«£te» a« t/z'e Trappe

1.1 Dar Ez'tfg. Ve/er/aaraw/" hat, gestützt auf Artikel 93, Absatz 2 der Eidg. Fleischschauverord-

nung, die zulässigen Höchsttemperaturen für den Transport von Fleisch und Fleischwaren fest-
gelegt. Unter anderem ist für Gefrierfleisch und Tiefkühlprodukte eine Höchsttemperatur von
— 10® C einzuhalten.

1.2 Auf Grund dieser Vorschrift dürfen ab 1.1.73 Tze/&«2>/pro<7«£/e-Lze/er«»ge« (z.B. Fische,
Geflügel, Wild usw.) per Bahn nur in Tiefkühlboxen ausgeführt werden. In Anbetracht der
hohen Kosten solcher Behälter wird die Lieferung von kleinen Mengen franko Haus erschwert.

1.3 Es trifft zu, dass gemäss Artikel 9 der Eidg. Fleischschauverordnung vom 11. 10.57 der Voll-
zug der Vorschrift bei der Armee und den Anstalten der Militärverwaltung Angelegenheit der
militärischen Organe ist. Das heisst, dass die Armee lediglich in bezug auf den Fleisch- und
Fleischwarenverkehr i««erf>a/F tier Mz7z7à>èerezcFer allfällig besondere Regelungen anordnen
darf (Schlachtung und Produktion durch Vsg Fo, Transport und Lagerung durch die Truppe).
Ziffer 5 der Vorschriften des OKK über die Lieferungen von Verpflegung sieht vor, dass für
die Fleischlieferungen an die Truppe jeweils die gesetzlichen Bestimmungen über das Schlach-

ten, die Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren bis zur Truppe anwend-
bar sind.

1.4 Bei Arwee/ze/erzinge« tfzzrcA Z/'tv7fo/era«fe» ist somit der Zeitpunkt der Warenübergabe mass-
gebend. Da grundsätzlich die Übernahme am Standort der Truppe zu erfolgen hat (Ziffer 7
der Vorschriften über die Lieferungen von Verpflegung), gelten bis hier alle zivilen Bestim-

mungen der Fleischschauverordnung.
Es darf somit keine Bewilligung an die Lieferanten erteilt werden, der Trappe Gefrierfleisch
und Tiefkühlprodukte per Bahn ohne Tiefkühlung zuzustellen. Eine Abweichung von dieser

Bestimmung, in der als Übergabeort die Abgangsstation vereinbart wird (Ziffer 6, Absatz 2
der Vorschriften über die Lieferung von Verpflegung), ist nicht gestattet. Bei einem solchen

Vorgehen würde /pg&Ae KowZroZ/e der Lieferungen durch die Truppe verunmöglicht.

Die Lieferung von solchen Produkten an die Truppe muss demzufolge entweder

- franko Standort der Truppe mit Tiefkühlfahrzeugen bzw. per Bahn in Tiefkühl-
boxen erfolgen, oder

- durch Abholung seitens der Truppe direkt beim Lieferanten oder Verteilerdepot
am Unterkunftsort oder in der nächsten Umgebung (VR Ziffer 187, Absatz 1).

Fachtechnische Informationen

Neu eingeführt werden: - in Paketen zu 500 g

- Reh; die Sorte Vialone, ausschliesslich für die Zubereitung von Risotto

Dagegen werden Rollgerste, Sardinen, Bernerplatte mit Sauerkraut und Bernerplatte mit grünen
Bohnen nur noch solange Vorrat abgegeben.
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3. T(Mriett«o//>om'o« D

Die neue Taschennotportion D hat im Laufe des Jahres 1972 zu lobenden, aber auch zu ablehnen-
den Worten Anlass gegeben. Wir mussten jedoch oft feststellen, dass die Kritiken meist auf eine
mangelhafte Orientierung der Truppe über den Zweck dieses Artikels (Überleben), oder auf die
ungeeignete Verteilung (Abgabe als Hauptmahlzeit mit ungenügender Flüssigkeit), zurückzuführen
waren.
Wir haben diese Angelegenheit gründlich überprüft und einige Änderungen der neu abzuliefernden
Taschennotportion D veranlasst.

Diese betreffen: - eine neue Sorte Biskuits ohne Füllung

- Verbesserung der Qualität des Schinken- und Käseaufstrichs und Verpackung
in Tuben

- Schokoladestengel anstelle des Dörrfrüchtestengels.

Im Instruktionsdienst sollte diese Taschennotportion nicht allein als Ersatz einer Hauptmahlzeit
abgegeben werden. Ihre Bestandteile eignen sich sehr gut als Zwischenverpflegung 1 TMP D pro
2 Mann oder 1 TNP D während 2 Tagen), wie zum Beispiel:

Limonadepulver und Tee Limonadepulver und Tee
4 Biskuits mit Schinkenaufstrich 4 Biskuits mit Käseaufstrich
1 Schokoladestengel 1 Schokoladestengel
Tilsiter Leberpain
Früchte Schokolade
Brot Brot

Durch eine solche Abgabe sind die Kosten dieser Zwischenverpflegungen durch den Verpflegungs-
kredit sicher tragbar, so dass auch die Kritik über den zu hohen Preis der Taschennotportion D
nicht gerechtfertigt ist.

4. Pre/'je /«> Afifeärrpewe« /«r 100 M««»

Die durch uns abgegebenen Preise für Militärspeisen wurden jeweils anfangs Jahr berechnet und
basierten auf den Preisen auf dem Waffenplatz Bern. Es wäre Sache der Rechnungsführer, die Men-

gen und Preise den eigenen Dienstverhältnissen anzupassen. Wir mussten jedoch feststellen, dass

unsere Kostenberechnungen nur aus Bequemlichkeitsgründen unverändert blieben. Dies ergab oft
ganz falsche Berechnungen der Verpflegungspläne.
Aus diesen Gründen werden wir inskünftig auf die Abgabe oder Publikation dieser Preise ver-
ziehten. Wir hoffen damit beitragen zu können, dass die Kostenberechnungen den zeitlichen und
lokalen Verhältnissen sowie den individuellen Mengenbedürfnissen an Lebensmitteln entsprechen
werden.

Gleichzeitig orientieren wir Sie, dass das Reglement 60.6 Kochrezepte für die Militärküche mit den

Normalmengen neu bearbeitet wird.

Oberkriegskommissär: Oberstbrigadier Messmer

18


	Oberkriegskommissariat : Verpflegungswesen

